
VESchG ist nicht anwendbar, da diese Bestimmung ein 
Verbrechen gegen § 2 oder 3 VESchG voraussetzt, das 
P. und J. nicht zur Last fällt.

Soweit der Angeklagte R. nach § 1 Abs. 1 Ziff. 3, 
Abs. 2 WStVO verurteilt worden ist, weil er dem 
Angeklagten Qu. bei der Zerlegung von drei Wild
schweinen geholfen hat, ist das Urteil des Bezirks
gerichts rechtsirrig. Abgesehen davon, daß der Anteil 
des Wildbrets an der Versorgung der Bevölkerung über
haupt sehr gering ist, kann die unzulässige Verwendung 
des Fleisches von drei Wildschweinen weder die Ver
sorgung der Bevölkerung noch die Durchführung der 
Wirtschaftsplanung gefährden. Dagegen wird noch ge
prüft werden müssen, ob R. nicht den Umständen nach 
annehmen mußte, daß die Wildschweine von Wilderern 
erlegt waren. Das würde z. B. der Fall sein, wenn er 
erfahren hätte, daß sie bei Dunkelheit oder in Ruck
säcke oder andere Säcke verpackt in die Bahnhofsgast
wirtschaft gebracht wurden.

R. ist nur der Empfang von drei Päckchen mit Lebens
mitteln, die in Westberlin gekauft waren, nachzuweisen. 
Beförderung von Geschenksendungen durch die Post 
ist zulässig, wenn die hierfür erlassenen Vorschriften 
beachtet werden (§ 21 der 3. DurchfBest. zum Gesetz 
zum Schutze des innerdeutschen Handels). Daß R. beim 
Empfang der Päckchen erkannt hat, daß diese Vor
schriften nicht beachtet waren, ist ihm nicht nachzu
weisen. Er hätte daher in diesem Punkte freigesprochen 
werden müssen.

Für den Angeklagten K. gilt das für R. hinsichtlich 
der Wildschweine Gesagte. Das Urteil ist daher, ob
wohl er keine Berufung eingelegt hat, gemäß § 294 
StPO zu seinen Gunsten aufzuheben.

Dagegen hat sich Qu. durch den Erwerb der mit 
den Päckchen versandten Sachen eines Vergehens gegen 
§ 16 des Gesetzes zur Regelung des innerdeutschen Zah
lungsverkehrs vom 15. Dezember 1950 in Verbindung 
mit § 9 WStVO schuldig gemacht; denn er hat diese 
Sachen in Westberlin gekauft. Ob ein anderer den 
Kauf ausgeführt hat oder Qu. selbst, ist unwesentlich, 
da Qu. die Päckchen für sich bezog, wie sich aus seiner 
verlesenen Aussage vor der Volkspolizei ergibt.

Dagegen liegt eine Verletzung des § 2 HSchG wegen 
der geringen Tragweite des Verstoßes gegen den inner
deutschen Handelsverkehr nicht vor, selbst wenn man 
den Inhalt der Päckchen als Waren ansieht. Die Ver
urteilung nach Abs. 2 Ziff. 6 des § 2 HSchG, also 
wegen gewerbsmäßigen illegalen Warentransports, wie 
sie das Bezirksgericht ausgesprochen hat, war übrigens 
schon deshalb rechtsirrig, weil, wie es festgestellt hat 
und sich auch aus der geringen Menge der Lebens
mittel usw. ergibt, Qu. diese Sachen nicht in seiner 
Gastwirtschaft verwendet hat.

Die auf die Angaben des Betriebsprüfers D. in der 
Hauptverhandlung und seinen schriftlichen Bericht 
gestützte Feststellung, daß der Angeklagte- Qu. die un
erlaubt bezogenen Lebensmittel nicht in seinen Büchern 
habe erscheinen lassen, erscheint an sich zutreffend. 
Es ist auch anzunehmen, daß er die Einnahmen aus der 
Verwertung und dem Verkauf dieser Lebensmittel der 
Versteuerung entzogen hat. Gleichwohl durfte das Be
zirksgericht nicht auf den Bericht des Steuerprüfers 
feststellen, der Angeklagte habe Abgaben in Höhe von 
rund 175000 DM in den Jahren 1951/1952 dem Staate 
vorenthalten.

Abgesehen davon, daß in diesen 175 000 DM etwa 
18 000 DM Strafzuschläge enthalten sind, die zwar eine 
Folge der Nichtabführung von Steuern sein können, 
aber nicht Gegenstand der Steuerhinterziehung bilden, 
hat das Bezirksgericht durch dieses Verfahren der Vor
schrift des § 468 AbgO zuwidergehandelt, nach der das 
Strafgericht das Verfahren so lange auszusetzen hat, 
bis eine rechtskräftige Entscheidung über die Höhe 
des Steueranspruchs vorliegt. Das Oberste Gericht hat 
in seinem Urteil vom 22. Januar 1952 (OGSt Bd. 2
S. 2952)) ausdrücklich auf die Weitergeltung dieser Vor
schrift hingewiesen, ohne daß das Bezirksgericht sich 
mit dieser Entscheidung auseinandergesetzt hat. Das 
Gutachten des Betriebsprüfers kann den rechtskräf
tigen Bescheid der Abgabenstellen nicht ersetzen, da 
die Richtigkeit seines Prüfungsberichts im Rechtsmittel- 
verfahren nachgeprüft werden muß.
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Infolgedessen ist die auf der unzulänglichen Fest
stellung beruhende Verurteilung des Angeklagten in 
diesem Punkte rechtsirrig, ganz abgesehen davon, daß 
nach der Steueränderungsverordnung vom 23. Juli 1953 
die Steuerhinterziehung des Angeklagten Qu. nunmehr 
nicht nach § 1 Abs. 1 Ziff. 2 WStVO, sondern nach § 369 
AbgO zu bestrafen ist.

Hinsichtlich des Angeklagten N. hat sich das Bezirks
gericht nicht mit der naheliegenden Erwägung ausein
andergesetzt, daß es nach der Anordnung der DWK 
vom 15. Juli 1949 (ZVOB1. S. 531) und deren erster 
Durchführungsbestimmung vom gleichen Tage (a. a. O. 
S. 667) Sache des Hauptbuchhalters ist, auf die Ein
haltung der Preisvorschriften und der internen Ver
kaufsanweisungen zu achten.

Entgegen dem Berufungsvorbringen ist jedoch darauf 
hinzuweisen, daß zwar der Hauptbuchhalter diese Auf
gabe hat und fachlich dem Hauptbuchhalter der über
geordneten Organisation untersteht, gleichwohl aber 
der Direktor eines volkseigenen Betriebes nicht von 
der Verpflichtung befreit ist, seinerseits auf die Befol
gung dieser Vorschriften zu achten. Es wird ihm 
allerdings nicht möglich sein, dies in verhältnismäßig 
geringfügigen Einzelfällen zu tun. Bei der Anordnung 
der HO-Landesleitung, daß Gastwirtschaften, wenn sie 
ausnahmsweise nicht von der HO-Gaststätten, sondern 
von der HO-Lebensmittel beliefert würden, die — höhe
ren — Preise der HO-Gaststätten zu zahlen hätten, 
handelte es sich aber um eine grundlegende Anordnung. 
Die Bahnhofswirtschaft in E. war, wie sich auch in die
sem Verfahren ergeben hat, Bezieher einer erheblichen 
Menge von Lebensmitteln und infolgedessen ein be
deutender Kunde der HO E. Es bestand also für N. 
als Direktor der dortigen HO-Lebensmittel Veranlas
sung, sich um die Grundlagen der Preisgestaltung 
gegenüber Qu. zu kümmern und dies nicht ausschließ
lich dem Hauptbuchhalter zu überlassen. Er würde 
jedoch nur dann seiner Pflicht, die Vermögensinteressen 
der HO wahrzunehmen, zuwidergehandelt haben, wenn 
ihm die Anweisung, Gaststättenpreise zu berechnen, 
bekannt war. Daß dies der Fall gewesen ist, ist noch 
nicht erwiesen. Aus dem bisherigen Akteninhalt ergibt 
sich nicht, daß es ihm etwa im Januar 1952 bei der 
Geschäftsführertagung mitgeteilt worden sei. Über 
seine Behauptung, die Anweisung zur Berechnung des 
HOG-Preises sei erst im Mai durch Rundschreiben ver
breitet worden, und er sei bis zum 15. September 1952 
von E. abwesend gewesen, ist ausweislich des Haupt
verhandlungsprotokolls bisher kein Beweis erhoben 
worden.

Die gegen den Angeklagten N. getroffenen Feststel
lungen sind also mangelhaft; infolgedessen muß das 
Urteil ihm gegenüber aufgehoben werden.

Das Urteil des Bezirksgerichts war daher gegenüber 
sämtlichen hier genannten Angeklagten aufzuheben. 
Die Sache war an das Bezirksgericht zurückzuver
weisen, abgesehen von der Anklage gegenüber R. wegen 
Vergehens gegen das HSchG, von der er bereits jetzt 
freizusprechen ist.

§ 1 VESchG.
Das VESchG schützt nur gegenwärtiges, nicht auch 

künftiges Volkseigentum. Betriebe, deren Beschlag
nahme durch Arrestverfügung der Abgabenverwaltung 
angeordnet ist oder die während eines wegen eines 
Wirtschaftsverbrechens eingeleiteten Strafverfahrens 
von einem Treuhänder verwaltet werden (§ 15 Abs. 1 
WStVO), stehen n i c h t  in Volkseigentum. Werden 
Gegenstände aus dem Betrieb entfernt, um sie der 
künftigen Einziehung zu entziehen, so liegt Ver
strickungsbruch (§ 137 StGB) und Vollstreckungsver
eitelung (§ 288 StGB) vor.

Soweit die Entfernung vom Eigentümer bewirkt wird, 
steht dies in Tateinheit mit Vollstreckungsvereitelung 
(§ 288 StGB), soweit ein anderer zu seinen Gunsten 
bandelt, mit Beihilfe zur Vollstreckungsvereitelung und 
mit Begünstigung hinsichtlich des Wirtschaftsverbre
chens.

OG, Bcschl. vom 27. Juni 1953 — 3 Ust II 129/53.
Die Angeklagte war Kontoristin bei der Firma Gebr. H. in

L., die Weine, Fruchtsäfte und Fruchtmoste u. ä. herstellte. 
Sie war mit deren Prokuristen Herbert H. verlobt. Am 4. Mai 
1951 erließ das Finanzamt L. eine Arrestverfügung für das ge
samte Vermögen der Firma H., die aber nicht vollstreckt

598


